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RS OGH 1990/10/18 12Os115/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1990

Norm

FinStrG §16

FinStrG §33 Abs4

StGB §43a Abs1

Rechtssatz

Die Geldstrafe in einem Finanzstrafverfahren muß, um als solche erkannt und wirksam werden zu können, jedenfalls

in einer Höhe ausgesprochen und vollzogen werden, die keinen Raum für einen wirtschaftlichen Gewinn läßt.
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